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► Nr.  VO/2023/12086
öffentlich

Lübeck, 24.03.2023
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.102 - Logistik, Statistik und Wahlen

Bearbeitung: Beate Lege (E-Mail: beate.lege@luebeck.de Telefon: 122 - 7450)

Dringlichkeitsvorlage: Wahl des Gemeindewahlausschusses zur 
Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der Hansestadt 
Lübeck
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

27.03.2023 Senat Nichtöffentlich
30.03.2023 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich

Beschlussvorschlag:
In den Gemeindewahlausschuss werden gewählt;
Partei Beisitzer: in: stellv. Beisitzer: in:
SPD 1. Haltern, Sabine 1. Odendahl, Sandra

2. Petereit, Peter 2. Reinhardt, Peter
CDU 1. Schaefer-Güngör, 

    Susanne
1. Grohmann, Siegfried

GRÜNE 1. Bach, Judith 1. Fiorenza, Angela
2. Preß, Tobias 2. Thannhäuser, Detlef

AfD 1. Groß, Dirk 1. Stappen, Markus
Die Linke 1. Luetkens, Sascha 1. Müller, Andreas
Die Unabhängigen 1. Höfel, Stefan 1. Matthies, Michael

Beschlusstext zur Bekanntgabe im öffentlichen Teil:
(nur bei nichtöffentlichen Vorlagen)
entfällt

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Die Belange von Kindern und Jugendlichen 
sind nicht betroffen.
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Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
Gemeindeordnung Schleswig-Holstein in 
Verbindung mit dem Gemeinde- und Kreis-
wahlgesetz Schleswig-Holstein und der 
Gemeinde- und Kreiswahlordnung Schles-
wig-Holstein

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

entfällt

Begründung:
Dringlichkeit:
Die Benennung der Vertreter: innen durch die Fraktionen konnte erst am 27.03.2023 abge-
schlossen werden. Auf Grund der anstehenden Wahl der Bürgerschaft handelt es sich bei 
der Sitzung am 30.03.2023 um die letzte Sitzung vor der Wahlpause. Der Gemeindewahl-
ausschuss muss zeitnah seine erste Sitzung durchführen können um in dieser den konkreten 
Wahltermin für die Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters in 2023 festzulegen.

Sachverhalt:
Die aktuelle Amtszeit des Bürgermeisters der Hansestadt Lübeck endet am 30.04.2024.
Zur Vorbereitung der Direktwahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters ist ein Ge-
meindewahlausschuss zu bilden.

Nach § 12 Abs. 3 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes (GKWG) bilden die Gemeinde-
wahlleiterin als Vorsitzende und acht Beisitzerinnen und Beisitzer den Wahlausschuss.

Die Aufgaben des Gemeindewahlausschusses sind im Wesentlichen;
 die Festlegung des Wahltages und eines eventuellen Stichwahltages
 die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge sowie
 die Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses.

Frau Senatorin Hagen wurde in der Bürgerschaftssitzung vom 23.02.2023 zur Gemeinde-
wahlleiterin gewählt.

Die Beisitzerinnen und Beisitzer, sowie deren Stellvertreter: innen werden vor jeder Wahl von 
der Gemeindevertretung aus dem Kreis der Wahlberechtigten gewählt. Dabei sollen die im 
Wahlgebiet vertretenen politischen Parteien und Wählergruppen berücksichtigt werden.
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Die politischen Parteien haben für die Bildung des Wahlausschusses nachfolgende Beisitzer: 
innen und Stellvertretr: innen benannt;
Partei Beisitzer: in: stellv. Beisitzer: in:
SPD 1. Haltern, Sabine 1. Odendahl, Sandra

2. Petereit, Peter 2. Reinhardt, Peter
CDU 1. Schaefer-Güngör, 

    Susanne
1. Grohmann, Siegfried

GRÜNE 1. Bach, Judith 1. Fiorenza, Angela
2. Preß, Tobias 2. Thannhäuser, Detlef

AfD 1. Groß, Dirk 1. Stappen, Markus
Die Linke 1. Luetkens, Sascha 1. Müller, Andreas
Die Unabhängigen 1. Höfel, Stefan 1. Matthies, Michael

Anlagen:
keine

Senatorin Joanna Hagen
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